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Satzungsbeschluss 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Zentrale Dienstleistungen 
 
Ressort 403 - Finanzen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Dagmar Kemmler 
563 6455 
563 8034 
dagmar.kemmler@stadt.wuppertal.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

17.11.2006 
 
VO/1147/06 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

12.12.2006 Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung
 Empfehlung/Anhörung 
13.12.2006 Hauptausschuss Empfehlung/Anhörung 
18.12.2006 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal vom 30.06.2005 

 
Grund der Vorlage 

 
Rechtlicher Änderungsbedarf 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt beschließt die Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal vom 30.06.2005 gemäß 
Anlage 01 

 
 
Unterschrift 

 
 
 
Dr. Slawig 
 
Begründung 
In seiner Sitzung am 27.06.2005 hat der Rat der Stadt die Satzung zur Erhebung einer 
Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal und auf Grund rechtlichen Änderungsbedarfs 
in seiner Sitzung am 19.12.2005 die Erste Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal vom 30.06.2005 beschlossen.  
 
Der erneute Änderungsbedarf ist aus Gründen der Rechtssicherheit erforderlich. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Begriff der Zweitwohnung als jeden umschlossenen Raum, 
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der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird, zu erklären. Auf Grund des Beschlusses des 
OVG Münster vom 12. Juni 2006 (vgl. 14 E 1045/05) ist davon auszugehen, dass diese 
Definition ohne einen weiteren Verweis auf die Landesbauordnung NRW den Anforderungen 
an die Bestimmtheit eines Besteuerungsmaßstabes genügt. Der Verweis auf § 49 
Landesbauordnung NRW ist somit entbehrlich. 

 
Kosten und Finanzierung 

 
entfällt 
Zeitplan 

 
Inkrafttreten am 01.01.2007 

 
Anlagen 

 
Anlage 01 – Zweite Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einer  
                    Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal vom 30.06.2005 
 
Anlage 02 – Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Wuppertal   
                   vom 30.06.2005 in der Fassung der Ersten Änderungssatzung vom 22.12.05 
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